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3.3.3 Umrechnungsschlüssel 
Grundlage für die Berechnung des Viehbesatzes ist der in raufutterfressenden Großvieh-
einheiten (RGV) ausgedrückte, im Unternehmen vorhandene anrechenbare Viehbestand. 

Für die Umrechnung von Rindern, Schafen, Ziegen, Damtieren und Equiden (Einhufer, 
z.B. Pferde, Esel) in RGV gilt gemäß Anhang II der EU-Verordnung Nr. 808/2014 
folgender Umrechnungsschlüssel: 
 

Kälber (außer Mastkälber) und Jungvieh unter 6 Monaten 0,30 RGV 
Mastkälber 0,40 RGV 
Rinder von 6 Monaten bis 2 Jahren 0,60  RGV 
Rinder von mehr als 2 Jahren 1,00  RGV 
Einhufer von mehr als 6 Monaten 1,00  RGV 
Leichte Einhufer mit einem Stockmaß bis einschließlich 1,40 m 0,70 RGV 
Schafe 0,15  RGV 
Ziegen 0,15 RGV 
Mutterdamtiere 0,20  RGV 
Lamas 0,40 RGV 
Alpakas und Guanakos 0,30 RGV 
 

Andere Altersgruppen werden bei der Berechnung des Viehbesatzes nicht berücksichtigt. 
  


